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Mario Gmur

Das Szepter der forensischen Psychiatrie

Wider das neue praventive Schuldstrafrecht

Wir neigen dazu, herrschende Sitten und Brauche fiir sakrosankt zu halten, ihre
Anwendung und Durchsetzung als «state of the art» des Zusammenlebens. Alles,
was ist und gilt, kénnte aber auch anders sein.

Uber die Frage, welche Regelverstésse mit welchen Sanktionen zu bestrafen
sind, gingen die Ansichten innerhalb und zwischen den Zeitepochen auseinander.
Inder germanischen Zeit (ca. 100 v. u. Z. bis ca. 500 u. Z.) galten Verrat und Feigheit
als schwerste Vergehen, die mit der Todesstrafe geahndet wurden, wiahrend Tot-
schlag als leichteres Vergehen gewertet und nicht gerichtlich beurteilt wurde,
sondern Familienfehden nach sich zog (Gmiir 1987, 9). Die Fehde wurde von den
streitenden Sippen durch einen Verséhnungsvertrag geschlichtet. Dieses soge-
nannte Kompositionensystem, die Bestrafung der Missetaten durch Siihnegeld-
leistungen, wurdeiiber tausend Jahre hinweg beibehalten. Erstim Spéatmittelalter
wurde das bis anhin geltende Erfolgsstrafrecht durch ein reines Schuldstrafrecht
abgelost. An die Stelle des Siihnegeldleistungs-Systems trat das Blutstrafrecht mit
sogenannten peinlichen Strafen an Leib und Leben. Diese sollten zum Teil als
spiegelnde Strafen die Taten widerspiegeln. Meineid wurde mit Abhauen der
Schwurfinger, Gottesldsterung mit Herausreissen der Zunge bestraft (Gmiir 1987, 7).

Mit Bezug auf die Frage der gerechten oder richtigen Strafe standen sich spa-
ter die absolute und die relative Strafrechtstheorie gegeniiber. Die von Kant
(1724-1804) vertretene absolute Strafrechtstheorie ging von der Annahme eines
freien Willens aus, mit einer Verantwortung fiir alle Taten. Die Strafe war im Sin-
ne einer idealistischen Neuauflage des mittelalterlichen theokratischen Vergel-
tungsprinzips ausschliesslich um der Gerechtigkeit willen zu verhdngen. Sie ist
«proportionierlich mit der inneren Bosartigkeit der Verbrecher» (Kant 1982 [1797], 454,
A200, B227). Fiir einen Mord war die Todesstrafe daher unvermeidlich. Nach dem
Prinzip der Gleichheit von krimineller Handlung und Strafe sollen Qualitat und
Quantitdt der Strafe durch das «Wiedervergeltungsrecht (ius talionis)» bestimmt
werden (ebd.). Im Sinne dieser absoluten Strafrechtstheorie sollte nach Kant im
Gegensatz zur relativen Strafrechtstheorie, die dem Niitzlichkeitsgedanken
folgt, eine Strafe nur um der Gerechtigkeit willen erfolgen.

In der ersten Hélfte des 19.Jahrhunderts setzte sich mit Paul Anselm Feuer-
bach (1775-1833) das Konzept der Niitzlichkeit der Strafe durch, ndmlich die
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Annahme einer generalpriventiven, psychologischen Wirkung allein schon
durch die Strafandrohung. Das Konzept basierte auf der Annahme, dass der Wil-
le nicht frei ist, sondern Lust- und Unlustgefiihle das menschliche Handeln be-
stimmen (Gmiir 1987, 91). Dieser Aspekt wurde spéter erweitert durch die Reformbe-
strebungen, massgeblich eingeleitet durch Franz von Liszt (1851-1919), den Be-
griinder der sogenannten Soziologischen Strafrechtsschule. Diese propagierte
eine weitgehende Uberwindung des Vergeltungsprinzips zugunsten der Ab-
schreckung und Besserung durch Massnahmen, zum Beispiel durch Erzie-
hungs-, Trinker-, Heil- und Pflegeanstalten. Dabei sollten allerdings Nichtbesse-
rungsfihige durch Verwahrung unschadlich gemacht werden (Gmiir 1987, 134).

Die Verlagerung des Fokus der Beurteilung verbrecherischen Verhaltens von
faktischen Momenten und Ausserlichkeiten in den Innenraum der Psyche zeigt
sich auch in literarischen Schriften, die sich mit der Psyche von Tédtern befassen.
Georg Bilichners Woyzeck fiihrt die Dimension der bedrédngten Psyche unter
Umstédnden, die den Menschen in den Abgrund dridngen, vor Augen und verweist
auf die existenzielle und psychosoziale Determiniertheit des Individuums.
Friedrich Schiller zeigt in Der Verbrecher aus verlorener Ehre die immer tiefere
Verstrickung eines Wilddiebes, der aus Geldnot zum Verbrecher wird und des-
sen Hass durch tyrannische Umstdnde gefordert wird. Fjodor Dostojewski stellt
in Schuld und Siihne die Verstrickung in Schuldgefiihle unabhéangig von Tat und
Strafe als inneren Dialog zwischen Einbildung und Realitédt dar, bei dem die
Schuldfantasien realen Gehalt gewinnen. Sigmund Freud beschreibt die Ent-
stehung des Verbrechens aus Schuldgefiihlen: Die fantasierte Tat schafft Schuld-
gefiihle, die Tat verschafft Erleichterung.

Verbrechensbekampfung im Kontext der Zeit

Die Methoden, Verbrechen zu bekdmpfen, hingen oft von der gesellschaftspo-
litischen Grosswetterlage und sozialen Verwerfungen ab. Die massive Verschir-
fung des spatmittelalterlichen Strafrechts wurde mit einer Verwilderung der
Sitten wihrend des Investiturstreites (1075-1125)" und der damit entstandenen
Angst, einem Verbrechen zum Opfer zu fallen, erkldrt sowie mit dem Anwachsen
der Stddte, die fiir die Zunahme der Kriminalitdt einen guten Ndhrboden bilde-
ten (Gmiir1987,58). Auch in unserer Zeitepoche lassen sich die strengere moralische
Bewertung von abweichendem Verhalten und die Verschirfung von Massnah-
men der Verbrechensbekdmpfung auf verdnderte gesellschaftliche Verhéltnisse
zuriickfithren. Dabei diirfte nicht nur die reale Bedrohung durch kriminelle
Handlungen, sondern auch die durch reisserische boulevardeske Berichterstat-
tung erzeugte Angstmacherei einen rigoroseren Umgang mit DelinquentInnen
beférdert haben, insbesondere auch die Forderung einer definitiven Weg-
sperrung (z.B. durch lebenslange Verwahrung).
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Auftrieb erhielt diese Hardliner-Mentalitdt durch die projektive Schuldzu-
weisung einer Gesellschaft, die fiir wirtschaftliche Misere und soziale Unrast
sozial Randstdndige verantwortlich macht. In der Schweiz brach die Vollbe-
schiftigung Anfang der Neunzigerjahre zusammen und es folgten immer wie-
der neue und anhaltende Einbriiche der wirtschaftlichen Prosperitit. Gleichzei-
tig machte sich auch eine als Bedrohung empfundene Verunsicherung des natio-
nalen Identitdtsgefiihls angesichts der europdischen Einigungsbestrebungen
breit. Es ging nur scheinbar um das Bediirfnis nach mehr Sicherheit und Schutz
vor Kriminalitdt, sondern darum, die strukturellen Probleme der globalisierten
Wirtschaft durch eine Siindenbockpolitik («Scheininvalide», politische Gegner-
Innen, Kriminelle usw.) zu verdriangen: Vorgidnge werden aus dem gesellschaft-
lichen Kontext geldést und in der Person individualisierter StinderInnen sinn-
bildlich festgemacht. Es geniigten einige wenige spektakuldre Mordfille (z.B.
Mordfall Zollikerberg), um einen Justizfanatismus in Gang zu setzen, der mithil-
fe der forensischen Psychiatrie unter Missachtung ethischer Maximen die Straf-
rechtspraxis von Grund auf umbaute. Sogenannte Starpsychiater anerboten
sich, die Angst und den Unmut der Bevolkerung zu beschwichtigen, indem sie
mit hochtrabenden Verlautbarungen die Vorhersagegenauigkeit von Delikten
behaupteten und riickfallprdventive Therapiemethoden anpriesen. V. Dittmann
beispielsweise bescheinigte der modernen Kriminalprognose eine Vorhersage-
genauigkeit von etwa neunzig Prozent. F. Urbaniok postulierte, dass mit krite-
riengeleiteten Katalogen, wie z.B. den kanadischen «Violent Risk Appraisal
Guides» hundert Prozent der HochrisikotiterInnen erkannt werden kénnen. Er
schrieb: «Verdeutlichen wir uns zunichst eine simple Tatsache: jede Tat ist vor-
auszusagen bzw. im Vorfeld zu erkennen!» (Urbaniok 2003, 218)

Es sind im Wesentlichen zwei psychiatrische Methoden, die zur rigorosen
Vorgehensweise, zum heiligen Krieg gegen das Verbrechertum Beihilfe leisten:
erstens die anthropometrische Bestimmung des zukiinftigen Verbrechers und
zweitens die repressive ordnungspolitische Psychotherapie.

Die anthropometrische Bestimmung

Die Kernkompetenz und Zustédndigkeit der Gerichtspsychiatrie liegt in der Diag-
nose klinisch relevanter psychiatrischer Krankheiten bzw. psychischer Stérun-
gen und in der Beurteilung, ob diese auf die Schuldféhigkeit des zu begutachten-
den Delinquenten eine Wirkung gezeitigt haben. Dazu gehort auch die Einschit-
zung der Krankheitsprognose und deren allféllige kriminogene Bedeutung. In
den letzten 25 Jahren gingen die dem neuen verhirteten Zeitgeist verpflichteten
forensischen PsychiaterInnen dazu {iiber, statt oder zusétzlich zu einer klini-
schen Krankheitsdiagnose und -prognose flaichendeckend eine Datenanalyse
zur Bestimmung des zukiinftigen (riickfilligen) Verbrechers vorzunehmen.
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Verwendet werden operationalisierte Prognoseverfahren wie FOTRES, VRAG,
SORAG, STATIC 2002 und die Psychopathic-Checklist. Die einzelnen Merkmale
dieser Instrumente, die der Sachverstindige mit einer Punktevergabe zu bewer-
ten hat, bilden die massgebende Tatsachengrundlage fiir die Prognosebestim-
mung. Diese Prognoseinstrumente wurden an Hunderten von DelinquentInnen
entwickelt, dann aber in der forensischen Beurteilung wie ein Testverfahren auf
den Einzelfall angewendet. Als Grundlage dienen Merkmale wie Zivilstand,
Schulabschluss, Schulerfolg, die mdéglicherweise als assoziierte Kennzeichen
eines zukiinftigen Verlaufs relevant sind, aber nicht direkt mit dem zu beurtei-
lenden gewalttitigen Verhalten zusammenhidngen. Geméass dem SORAG wird
schon in hohem Masse als riickfallgefdhrdet eingestuft, wer Kind geschiedener
Eltern ist, ab und zu die Schule schwénzte, einen Vater mit Alkoholproblemen
hatte und nicht verheiratet ist. Mit solcher algorithmischer und statistischer
Ermittlung der Riickfallgefahr wird der entscheidenden Instanz eine hohe Prazi-
sion suggeriert, damit sie gemidss Gutachten entscheidet (also restriktiv). Der/
die TédterIn wird dabei in eine statistische Kollektivhaft genommen, der er/sie
durch eigene Uberzeugungen und Willensbildungen nur schwer entrinnen
kann. Die Beurteilung durch Einfiihlung in die psychische Verfassung des
Téters /der Taterin und durch Beriicksichtigung des spezifischen situativen Be-
dingungsgefiiges wird durch das Objektivitdt suggerierende rechnerische
Untersuchungsresultat zuriickgedrangt. An die Stelle einer alltagsnahen Be-
urteilung treten immer mehr vom Computer berechnete Gefdhrlichkeits-Scores,
was zu fatalen Simplifizierungen und manchmal auch folgenschweren Fehl-
urteilen fiihren kann. Die Instrumente der Kriminalitdtsprognose haben sich
zwar standig verfeinert, die Sortier-Algorithmen sind aber nicht neutral, son-
dern tragen die Handschrift ihrer EntwicklerInnen und der Fachleute, welche
die Strategien der Verbrechensbekdmpfung bestimmen. Statistische Methoden
standardisieren, kategorisieren und driangen die Einzelfallabklarung in den
Hintergrund. Sie fokussieren nicht auf die spezifische Individualitédt des Falles,
sondern ordnen das Individuum einem gegebenen Raster zu. Sie lésen den
Begriff des Subjekts auf und errichten an seiner Stelle eine Kombination von
Risikofaktoren. Das ermittelte Profil tritt an die Stelle der friiheren differenzier-
ten Beschreibung des Charakters einer Tdterpersonlichkeit. Die eigene Willens-
bildung und Verantwortung beanspruchende Person wird durch ein risikoan-
zeigendes Datenbiindel ersetzt, das sie ihrer Selbstbestimmung entfremdet.
Hirnforschung und Genforschung entwickeln zunehmend Techniken, die kri-
minelle Neigungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufdecken sollen.
Durch eine statistische Merkmalanalyse in Kombination mit genetischen und
Hirnuntersuchungen wird so der «geborene Verbrecher» geschaffen. Der gras-
sierende Justizfanatismus ist unter anderem daran erkennbar, dass im Psychiat-
risch Psychologischen Dienst Ziirich (PPD) samtliche Fille, die 2009 neu beim
Amt fiir Justizvollzug eingingen, einer Gefdhrlichkeitsanalyse unterzogen wur-
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den, egal wie schwer das Delikt war.? Dariiber hinaus wurde im Kanton Ziirich
(auch in anderen Kantonen) 2013 ein risikoorientierter Sanktionenvollzug (ROS)
eingefiihrt, bei dem nicht nur schwere Gewalt- und Sexualdelikte, sondern alle
Straftaten einem Screening unterzogen werden. Bei diesem ermitteln Sachbear-
beiterInnen aufgrund einer Checkliste durch Punktezuteilung einen Summen-
wert und nehmen so eine Zuweisung zu einer Gefahrlichkeitskategorie vor.
Diese deterministische Haltung fithrt dazu, dass anstelle einer Bestrafung fiir
ein begangenes Delikt ein Freiheitsentzug auf Vorrat angeordnet wird. Das tra-
ditionelle Schuldprinzip wird ausgehebelt und durch ein préaventives Schuld-
strafrecht ersetzt. Der/die TéterIn wird nicht fiir Taten mit Freiheitsentzug be-
legt, die er/sie begangen hat, sondern fiir solche, die er/sie begehen konnte. Dies
konnte auch als praventives Personlichkeitsstrafrecht bezeichnet werden.

Die repressive ordnungspolitische Psychotherapie

Der personlichkeitsverletzende Umgang mit DelinquentInnen tritt ebenso deut-
lich in den sichernden therapeutischen Massnahmen zutage.® Die Psychiatrie
hat der Justiz dazu die Hand geboten, auch gewéhnliche gewalttidtige Kriminelle
unter dem Etikett der «dissozialen Persénlichkeitsstérung» mit den erwiahnten
statistischen Prognoseinstrumenten zu untersuchen und deren Gefdhrlichkeit
zu bescheinigen. Damit wurden Voraussetzungen geschaffen fiir die Anordnung
einer sogenannten kleinen Verwahrung, eine stationdre Massnahme respektive
Psychotherapie, die auch gegen den Willen des/der Straffdlligen verhdngt werden
kann. Sie ist faktisch weitgehend identisch mit dem normalen Strafvollzug, es
fehlen jedoch die Voraussetzungen fiir eine ethisch akzeptable Behandlung. Die
fiir eine zufriedenstellend verlaufende Therapie unabdingbare vertrauensvolle
Beziehung zwischen PatientIn und Therapeutln ist wegen der fehlenden freien
Therapeutenwahl nicht vorhanden. Der/die PatientIn unterschreibt die Einwilli-
gung, dass alle Aussagen an die Justiz weitergegeben werden konnen. Ausserdem
wird Aufrichtigkeit beziiglich krimineller Fantasien verlangt. Wortlich heisst es
im Behandlungsvertrag FPA des Justizvollzugs des Kantons Ziirich/PPD:

«2. Der Massnahmenklient weiss, dass gegenseitige Ehrlichkeit und Offen-
heit wichtig fiir die Behandlung sind. Geheimniskrédmerei, Verheimlichen,
Vertuschen und Beschonigen sind der Boden, auf dem Riickfille gedei-
hen und positive Persdnlichkeitsentwicklungen behindert werden kén-
nen.

[..]

7. Der Massnahmenklient ist damit einverstanden, deliktspezifische
Kontakte und Situationen mit dem Milieutherapeuten zu besprechen.
Sofern in seinen Delikten Kinder und Jugendliche Opfer waren, wird er
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seinen Behandler iiber jeden Kontakt zu Kindern und Jugendlichen unter
18 Jahren informieren.»

[:]

11. Die Behandler kénnen Informationen auch dann weitergeben, wenn
sich deutliche Gefahrenmomente zur Begehung von Straftaten abzeich-
nen, die unter die Gefdhrdung der 6ffentlichen Sicherheit (Tatbestands-
katalog analog der Verordnung des Regierungsrates vom 01.03.1995 im
Sinne der Gemeingefahrlichkeit) fallen.»

Der Behandlungserfolg bei dissozialen PatientInnen gilt allgemein als eher
schlecht. Er kann im Ubrigen in der Haftsituation kaum oder nur beschriankt
festgestellt und garantiert werden. Die fiir die Verlaufsbeurteilung beigezogenen
PsychiaterInnen, Funktiondrinnen und Kommissionen iiben daher im vollzugs-
eigenen Evaluationsprogramm &dusserste Zuriickhaltung. Die Uberpriifung
eines Erfolges oder Misserfolges kann nur einseitig erfolgen, da Riickfélle von
Beurlaubten oder Entlassenen bekannt werden (kénnen), von Inhaftierten aber
nicht. Daher liegt es im Interesse der entscheidenden Gremien, bei geringsten
Zweifelnimmer gegen eine Haftlockerung zu entscheiden. Die Beendigung einer
Verwahrung, auch einer kleinen Verwahrung, ist daher eine Seltenheit. Ver-
urteilte werden auf einen langen, kostenintensiven therapeutischen Weg ge-
schickt und merken erst nach Jahren, dass dieser eine Sackgasse ist und dass sie

einem perfiden Tauschungsmandver zum Opfer gefallen sind. Verurteilte, die

wegen eines einmaligen und/oder geringfiigigen Gewaltdeliktes aufgrund des

prognostischen Screeningverfahrens in eine kleine Verwahrung geschickt wor-
den sind, bleiben daher bei einer massvollen Freiheitsstrafe von z. B. ein bis drei
Jahren oft iiber Jahre oder Jahrzehnte in Haft. So werden sie um eine angemesse-
ne Strafe gebracht, die sie als gerecht empfinden konnten. Der Entscheid tiber
die Haftdauer wird von der Justiz in vielen Féllen an die Psychiatrie abgegeben.*

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Justizapparat und Psychiatrie

werden grundlegende ethische Standards missachtet, wie die Wahrung des

drztlichen Geheimnisses, die Respektierung der Intimsphére und das Aussage-
verweigerungsrecht. Die drztliche Schweigepflicht ist das Grundgeriist der Be-
ziehung zwischen PatientIn und ArztIn. Sie ermdoglicht es dem/der Patientln,
Sorgen und Néte offen mitzuteilen als Voraussetzung dafiir, dass der/die Thera-
peutln diese addquat behandeln kann. Die Therapie findet in der sogenannt klei-
nen Verwahrung in einem Angst- und Drohklima statt, unter dem Damokles-
schwert einer drohenden «grossen» Verwahrung.® Sie trigt Ziige von Nétigung,
weil dem/der PatientIn langer dauernder Freiheitsentzug angedroht wird, wenn

er/sie auf der Einhaltung des Arztgeheimnisses besteht. Die Massnahme bietet
die Moglichkeit fiir fast beliebige Verlangerungen, fiir immer neue Listen von

prognoserelevanten Schonheitsfehlern der Verurteilten, die es zu beheben gelte,
bevor man an eine «Wiederauswilderung» - eine Entlassung in die Freiheit -
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denken konne. In einem Verlaufsbericht wurde die Ablehnung eines schon viele
Jahre inhaftierten Verurteilten damit begriindet, dass er zwar deutliche Rei-
fungsfortschritte gemacht habe, aber den Kéfig seines Kanarienvogels nicht oft
genug reinige, einen schlurfenden Gang zeige, zwar stets sauber und angemes-
sen gekleidet sei, aber eine unordentliche Frisur trage und sich unzureichend in
die eigene Infragestellung einbringe. Bei der Bewertung des Verhaltens ver-
urteilter Haftlinge besteht eine grosse Willkiir. Halten sie sich im Kontakt mit
dem Personal passiv zuriick, wird ihnen das als mangelnde Offenheit ausgelegt,
sind sie besonders kooperativ, wird dies als heuchlerisches Sich-beliebt-Machen
interpretiert. Widerspricht jemand den Ansichten dem/der Therapeutln, wird
ihm/ihr der Vorwurf der Uneinsichtigkeit und Impertinenz gemacht, stimmt er/
sie zu, wird dies als opportunistische Anpassung gedeutet. Ist er/sie eigensinnig,
steht der Vorwurf der Unfahigkeit, sich ins Gesellschaftsleben einzufiigen, im
Raum, ist er/sie gesellig, wird dies als Anzeichen oberflachlichen und manipu-
lativen Gebarens gewertet. Der/die Verurteilte wird also in eine Patt-Situation
hineinmandovriert, in der es keinen Ausweg aus der Unfreiheit gibt. Die Mass-
nahme artet oft in sadistische Delinquentenquailerei aus, in eine seelische Vivi-
sektion ohne absehbares Ende.

Krasse Verletzungen ethischer Grundsatze

Diese seit Jahren praktizierten diagnostischen und therapeutischen Verfahren
setzen sich liber die von der zentralen Ethikkommission der Schweizerischen
Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) formulierten Empfeh-
lungen zur Umsetzung der ethischen Prinzipien im Straf- und Massnahmenvoll-
zug hinweg. Diesen gemaiss haben inhaftierte Personen Anrecht auf eine Be-
handlung, die medizinisch jener der Allgemeinbevilkerung gleichwertig ist
(SAMW-Richtlinien Ziff. 5). Gestiitzt auf dieses sowohl im nationalen Recht als auch in
internationalen Richtlinien und Empfehlungen verankerte Aquivalenzprinzip
stehen inhaftierten Personen dieselben Rechte zu wie allen anderen PatientIn-
nen. Das Recht beschrinkt sich nicht nur auf den Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung und deren Umfang, sondern schliesst auch den Anspruch auf Beach-
tung der PatientInnenrechte mit ein, wie z. B. das Recht auf Selbstbestimmung
und Wahrung der Vertraulichkeit. Neben der Gleichwertigkeit der medizini-
schen Versorgung ist auch die Gewéhrleistung der Unabhédngigkeit ein Pfeiler
ethischer Korrektheit. Unabhingig vom Anstellungsverhiltnis muss sich der
Arzt/die Artztin gegeniiber den polizeilichen und Strafvollzugsbehérden auf
volle Unabhingigkeit berufen konnen. Seine/ihre Einschdtzungen und Ent-
scheidungen betreffend den Gesundheitszustand haben sich ausschliesslich
nach medizinischen Kriterien zu richten. Zwecks Wahrung der Unabhéngigkeit
von ArztInnen ist jegliche hierarchische Abhingigkeit oder gar direkte vertrag-
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liche Beziehung zwischen ArztInnen und Leitung der Anstalt zu vermeiden
(SAMW-Richtlinien Ziff. 12).

Die ordnungspolitisch repressive Psychotherapie, wie sie flichendeckend in
Strafanstalten durchgefiihrt wird, verstosst in krasser Weise gegen diese ethi-
schen Vorgaben. Die Bedenklichkeit der Verletzung elementarer Maximen ldsst
sich hier weder durch (angebliche) Erfolge der angewandten Prognosemethoden
noch durch (angebliche) Erfolge der repressiven Therapien rechtfertigen. In
einer gross angelegten Studie des Amtes fiir Justizvollzug Ziirich lag die Riick-
fallrate bei unbehandelten TéiterInnen bei zehn Prozent, bei deliktorientiert
Behandelten bei fiinf Prozent. Das von F. Urbaniok entwickelte FOTRES fiir die
statistisch gestiitzte Prognose erzielt mit seinen 700 Items eine Treffsicherheit
von nur rund siebzig Prozent, ist also der intuitiven und klinischen Diagnostik
kaum {iberlegen (Urbaniok 2004). Gemaiss einer im British Medical Journal 2012 on-
line verdffentlichten internationalen Metaanalyse des forensischen Psychiaters
Seena Fazel von der University of Oxford, in welche 25 000 Menschen aus zwolf
europdischen Landern und den USA einbezogen waren, wurden 59 Prozent der
GewalttdterInnen und 77 Prozent der SexualtédterInnen, bei denen aufgrund der
kriminalprognostischen Instrumente eine schlechte Prognose gestellt worden
war, nicht riickfadllig (Weber 2012, 16).

Der riesige Aufwand an methodisch zweifelhaften statistischen prognos-
tischen Untersuchungen und an erzwungenen repressiven Behandlungskuren
ist also kaum einer realistischen Erfolgserwartung geschuldet, sondern dient
einer angestrebten Beruhigung von medial hochgeschaukelten Angsten und
Emporungsgefithlen. Es wird der Anschein geweckt, dass das Ubel an der Wur-
zel gepackt und das Malaise mit dem Zaubermittel der Wissenschaft beseitigt
werde.

Die Angsthysterie schafft eine Null-Risiko-Haltung, deren Durchsetzung
rechtsstaatlich garantierte Verbindlichkeiten opfert und sadistische Umgangs-
formen mit StraftdterInnen zuldsst oder gar kultiviert. Massnahmen, die der
Humanisierung des Strafvollzuges und damit einer guten Resozialisierung die-
nen, werden als Kuscheljustiz angeprangert und diskreditiert. Gefordert wird
eine bestrafende «schwarze» Psychotherapie, die sich in einem Angst- und Droh-
klima weitgehend auf die Drangsalierung der Gefiihls- und Intimsphére der be-
handelten DelinquentInnen beschrankt.

Vom Strafrecht werden Rezepte als Allerweltsmittel fiir die Losung gesell-
schaftspolitischer Probleme erwartet. Dies hat einen hektischen gesetzgeberi-
schen Aktivismus ausgeldst. Nach der Verabschiedung des Schweizerischen
Strafgesetzbuches 1937/38 dauerte es fiinfzehn Jahre bis zur ersten Revision und
bis zur nichsten Anderung zwanzig Jahre. Ab den Achtzigerjahren folgten Revi-
sionen in kurzen Abstidnden, allein zwischen 2007 und 2017 gab es 58 Anderun-
gen. Seit den Fiinfzigerjahren blieb aber die Zahl von Verurteilungen bis heute
konstant, bei 400 Verurteilungen pro 100 ooo EinwohnerInnen.
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Parallel zur gesetzgeberischen Hyperaktivitdt wurde die Lizenzierung res-
pektive Zertifizierung fiir die Ausiibung der forensischen Psychiatrie neu gere-
gelt: LeiterInnen und forensische Institute, die bei der Einfiihrung der anthro-
pometrischen Prognostik und repressiv-ordnungspolitischen Psychotherapie
federfithrend waren, griindeten eine Fachgesellschaft und erteilen nur jenen
PsychiaterInnen eine Bewilligung, die sich in einem Bildungsgang einer ideolo-
gischen Gleichschaltung unterzogen haben. Mit dem Anspruch der Professiona-
lisierung der forensischen Psychiatrie installierten sie die Herrschaft des rech-
ten Glaubens durch Einfiihrung eines neuen semantischen Systems - das heisst
einer mit Standardfloskeln fiir die Argumentation im Gutachten versehenen
Sprachregelung - und einer neuen curriculdren Laufbahn. Mit wohlklingenden,
Seriositdt suggerierenden Begriffen wie z.B. «wissenschaftliches» Gutachten
oder «evidenzbasierte» (statistisch ermittelte) Befunde wird die hohe Qualitit
der Expertisen unterstrichen. Die Hiufung oft nicht erlauterter Fachtermini und
ungeniigend nachvollziehbare Darstellungen des Erkenntnis- und Wertungs-
prozesses des/der Sachverstdndigen in zum Teil Hunderte von Seiten umfassen-
den Gutachtenkonvoluten schaffen Unklarheiten fiir das Richterkollegium, das
Gefahr lauft, aus Erschdpfung und dem Wunsch, den Fall abzuschliessen, ein
vorschnelles Urteil zu fillen.

Die Missachtung ethischer Normen durch diese neue Gutachtenpraxis
scheint auf der Annahme zu beruhen, dass der/die RechtsbrecherIn und insbe-
sondere der/die GewalttdterIn den Anspruch auf deren Einhaltung verwirkt
habe. Sie missachtet eine Rechtsposition, ndmlich die Menschenwiirde, in die
auch wegen eines noch so grossen Nutzens nicht eingegriffen werden darf. Der
Schutz der Menschen ist der Schutz vor Erniedrigung, Brandmarkung, Verfol-
gung, Achtung.® Vor allem das Quilen um des Quilens willen erscheint uns als
eine Wiirdeverletzung. Und diese besteht auch dann, wenn héhere Motive wie
Gewaltprédvention geltend gemacht werden. Die bei Strafgefangenen drohenden
Personlichkeitsveranderungen sind auch Folge einer Erosion der Wiirde. Der
Menschenwiirdeschutz bezweckt die Anerkennung des/der Einzelnen in seiner/
ihrer eigenen Werthaftigkeit und individuellen Einzig- und allfilligen Anders-
artigkeit.” In dem Masse, wie der/die Verurteilte vom Subjekt zum Objekt mutiert,
schwindet seine/ihre Wiirde, die in seiner/ihrer eigenen Willensautonomie be-
griindet ist.

Mit dem neuen priaventiven Schuldstrafrecht, das mit der exzessiven Anwen-
dung anthropometrischer Prognoseverfahren und ordnungspolitischer repres-
siver Behandlungen durchgesetzt wird, hat sich das humanistische Potenzial
der Seelenheilkunde in sein Gegenteil einer totalitdaren Herrschaft verkehrt.
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Anmerkungen

1 DerInvestiturstreit (lat. investitura, Einkleidung/Einsetzung) war der Hohepunkt eines
politischen Konflikts im mittelalterlichen Europa zwischen geistlicher (imperium sacer-
dotium) und weltlicher Macht (imperium regnum) um die Amtseinsetzung von Geistli-
chen durch die weltliche Macht. Als Zeit des Investiturstreits gelten fiir gewhnlich die
Jahre ab 1076 (Hoftag in Worms) bis zur Kompromisslosung des Wormser Konkordates im
Jahriiza.

2 NZZ am Sonntag, 8.11.2009, 26-27.

3 Sichernde therapeutische Massnahmen sind: Einerseits die isolierenden (Verwahrung),
andererseits die therapeutischen, stationdren und ambulanten Behandlungen (Art. 59-64,
65 Abs. 1StGB).

4 Zutherapeutischen Massnahmen und der sogenannten Praventivjustiz vgl. den Beitrag
Bernard in diesem Heft.

5 Diekleine Verwahrung wird gemiss Art. 59 Abs. 3 StGB verordnet: «Solange die Gefahr
besteht, dass der Téter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird erin einer geschlossenen
Einrichtungbehandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behan-
delt werden, sofern die notige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewdhr-
leistetist.» Die grosse Verwahrung wird nach Art. 64 StGB verordnet.

6 BVerfGE19 97, 104, zitiert nach Seelmann/Demko 2014, 244.
7 BVerfGE 19 97, 104, zitiert nach Seelmann/Demko 2014, 244.

Literatur

Gmiir, Rudolf, 1987: Grundriss der deutschen Rechtsgeschichte. Neuwied

Kant, Immanuel, 1982 [1797]: Die Metaphysik der Sitten, Erster Teil. Metaphysische Anfangs-
griinde der Rechtslehre. II. Teil: Das dffentliche Recht, 1. Abschnitt: Das Staatsrecht, E.
Vom Straf- und Begnadigungsrecht, in: Weischedel, Wilhelm (Hg.): Immanuel Kant, Werk-
ausgabe, Bd. VIIIL. Frankfurtam Main

Seelmann, Kurt/Demko, Daniela, 2014: Rechtsphilosophie. Miinchen

Urbaniok, Frank, 2003: Was sind das fiir Menschen - was konnen wir tun. Nachdenken iiber
Straftiter. Bern

Urbaniok, Frank, 2004: FOTRES. Bern

Weber, Christian, 2012: Fiirimmer unter Verdacht. In: Siiddeutsche Zeitung, 25.7.

100 WIDERSPRUCH -73/19



	Das Szepter der forensischen Psychiatrie : wider das neue präventive Schuldstrafrecht

